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Wenn ein Mann einen
Frauenberuf ergreift
Dominik Peschke ist als Zahnarzthelfer Hahn im Korb 

Dass Frauen Männerberufe für sich reklamieren,
ist zwar immer noch nicht gängig, aber längst
nicht mehr abwegig. Dominik Peschke (19) hat
den umgekehrten Weg eingeschlagen, er hat einen
Frauenberuf ergriffen. Gerade eben hat er in der
Praxis Ernst Binner seine Ausbildung als Zahnarzt-
helfer abgeschlossen. Als einziger männlicher Ver-
treter dieser Zunft in Niederbayern war er natür-
lich in seiner Berufsschulklasse Hahn im Korb. Bei
den Patienten erntete er erst einmal erstaunte 
Blicke und wurde für den Assistenzzahnarzt ge-
halten. Während der Ausbildung hat er sein Faible
für den Operationssaal entdeckt, seinen künftigen
 Arbeitsplatz. Im Herbst beginnt er am Klinikum
 eine zweite Ausbildung als Operationstechnischer
Assistent.

Über Mundpropaganda sei er zu dem Beruf ge-
kommen, sagt Dominik Peschke. Aus gängigen
Rollen auszuscheren, war nicht seine Absicht. Die
Überlegung Männer-/Frauenberuf hat schlichtweg
keine Rolle gespielt. „Automechanikerinnen gibt
es schließlich auch.“ Eine Zahnarzthelferin aus
seinem Bekanntenkreis hat ihm den Beruf als ab-
wechslungsreich schmackhaft gemacht. Und man
habe mit Menschen zu tun, was ihm wichtig ist. In
der Praxis Ernst Binner konnte er ein Praktikum
absolvieren. 

Weiterqualifizierung nötig
Zufall, sagt der Zahnarzt. Er habe die Ausbildungs-
stelle ausgeschrieben und 70 bis 80 Bewerbungen
erhalten, auch von zwei Männern. Binner gesteht,
unsicher gewesen zu sein, wie Patienten und Mit-
arbeiterinnen einen männlichen Helfer anneh-
men würden. „Er hat sich aber gut angestellt und
gut verkauft.“ Binner schmunzelt, er habe in den
drei Jahren in Sachen Kommunikationsmuster
 selber einiges dazugelernt. Dominik habe sich in
einem Frauenteam bewährt und sei auf seine
 eigene lockere Art mit den Patienten umgegangen
und damit gut angekommen. 
Der 19-Jährige ist überzeugt, je weniger Lehrstellen
es gebe, umso mehr Männer würden sich künftig
auch in sogenannten Frauendomänen bewerben.
Ein eben ausgelernter Zahnarzthelfer verdiene al-
lerdings nicht viel, insofern müsse man auf Weiter-
qualifizierung in Verwaltung, Fachassistenz, Pro-
phylaxe setzen, um auch finanziell aufzustocken,
daraus macht weder Dominik Peschke noch Ernst
Binner ein Hehl. „Aber das braucht  seine Zeit.“ Me-
dizinberufe seien in jedem Falle zukunftsträchtig.
Die Frage stellt sich aber so nicht, denn Dominik
hat im Praxisalltag bei ambulanten Operationen
sein Faible für den Operationssaal entdeckt und
wird umsatteln.
Sein jetziger Beruf hat ihn gleich zwei Hürden
 nehmen lassen. Mit gutem Ausbildungsfazit hat
er gleichzeitig den mittleren Bildungsabschluss
 erworben. Und mit fundierten Vorkenntnissen in
einem Medizinberuf konnte er bei der jetzigen
 Bewerbung natürlich punkten. Prompt ergatterte
er eine Ausbildungsstelle zum Operationstechni-
schen Assistenten, die drei Jahre dauert. Hier hal-
ten sich Männer- und Frauenanteil die Waage. Sei-
nen ersten Tag in der Berufsschule hat er aber noch
in guter Erinnerung. „Alle dachten, ich hätte mich
in der Tür geirrt“, grinst er. Patienten hätten ihn
für den Assistenzzahnarzt gehalten. Aber das sei
alles kein Thema mehr. 

Keine Angst vor der Zahnbehandlung
Angst vorm Zahnarzt hatte Dominik nie. „Ich habe
nie schlechte Erfahrungen gemacht“, sagt er, in
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Ein ungewohntes Bild: Dominik Peschke (l.) assistiert Zahnarzt Ernst Binner, bei
dem er seine dreijährige Lehrzeit als Zahnarzthelfer absolvierte.
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Zeiten besserer Prophylaxe seien ohnehin die
Schäden geringer. Dass Patienten aufgrund nega-
tiver Erlebnisse oft in der Kindheit Angst vor der
Zahnbehandlung hätten, kann er aber nachvoll-
ziehen. Stolz ist er, wenn es gelingt, einen Patien-
ten zu überzeugen, sich doch ohne Narkose behan-
deln zu lassen. Einfühlungsvermögen sei keine
Frage von Mann oder Frau, sondern der Persön-
lichkeit. Er würde die Ausbildung wieder machen,

versichert Dominik, dem am besten die Abwechs-
lung gefiel, die Gutachtertätigkeit des Zahnarztes,
ambulantes Operieren bis hin zur sensiblen Be-
handlung von Menschen mit Behinderung. Mitt-
lerweile, so ist Ernst Binner zu Ohren gekommen,
ist jemand in Dominiks Fußstapfen als einziger
Zahnarzthelfer Niederbayerns getreten, was nahe
liege, weil dessen Vater Zahnarzt sei.

Monika Schneider-Stranninger

Zweigpraxis – ja oder nein?
Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts 

Erstmals hat sich das Bayerische Landessozialge-
richt (LSG) mit den Voraussetzungen zur Geneh-
migung einer Zweigpraxis nach Inkrafttreten der
neuen Vorschriften des Vertragsarztrechtsände-
rungsgesetzes (VÄndG) befasst. Bekanntlich hatte
das VÄndG diese Voraussetzungen in § 24 der Zu-
lassungsverordnung-Zahnärzte (ZÄ-ZV) wie folgt
neu geregelt:

„Vertragszahnärztliche Tätigkeiten außerhalb des
Vertragszahnarztsitzes an weiteren Orten sind zu -
lässig, wenn und soweit dies die Versorgung der Ver-
sicherten an den weiteren Orten verbessert und die
ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten am 
Ort des Vertragszahnarztsitzes nicht beeinträchtigt
wird.“

Ergänzend hatten die Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung (KZBV) und die Spitzenverbände
der Krankenkassen auf Bundesebene folgende Kon-
kretisierung dieser Vorgaben in § 6 Abs. 6 BMV-Z
beziehungsweise § 8a Abs. 1 EKV-Z vor genommen:

„Eine Verbesserung der Versorgung der Versicherten
an den weiteren Orten im Sinne von Satz 1 liegt ins-
besondere dann vor, wenn in dem betreffenden Pla-
nungsbereich eine bedarfsplanungsrechtliche Unter-
versorgung vorliegt. Eine Verbesserung ist in der
 Regel auch dann anzunehmen, wenn unabhängig
vom Versorgungsgrad in dem betreffenden Planungs-

bereich regional beziehungsweise lokal nicht oder 
im erforderlichen Umfange angebotene Leistungen
im Rahmen der Zweigpraxis erbracht werden und 
die Versorgung auch nicht durch andere Vertrags-
zahnärzte sichergestellt werden kann, die räumlich
und zeitlich von den Versicherten mit zumutbaren
Aufwendungen in Anspruch genommen werden 
können. …“

Soweit also der in bestem Juristendeutsch formu-
lierte Auszug aus den vertraglichen Vorschriften.
Nicht nur der Zahnarzt, der eine Zweigpraxis be-
antragt, sondern auch dessen Kolleginnen und
Kollegen im Umfeld des Zweigpraxisortes sind
 also in der Vorschrift ausdrücklich angesprochen.
In diesem Zusammenhang kam es dann zu dem
nun in zweiter Instanz zu entscheidenden Rechts-
streit. Bei diesem wurde die (einer orthopädischen
Gemeinschaftspraxis erteilte) Zweigpraxisgeneh-
migung von anderen Orthopäden am Ort ange-
fochten.

Schutz der Zugelassenen?
Wann aber kann von einer Verbesserung der Ver-
sorgungslage gesprochen werden? Und können
andere Zahnärzte am Ort der Zweigpraxis eine
 erteilte Genehmigung anfechten? Diese Fragen
 lagen dem LSG zur Entscheidung vor. Das Urteil
vom 23.07.2008 (Aktenzeichen L 12 KA 3/08) ent-
hält folgende Antworten:



Eine Zweigpraxisgenehmigung kann von den am
Zweigpraxisort bereits zugelassenen Ärzten im
Grundsatz nicht angefochten werden. Eine dritt-
schützende Wirkung der Vorschrift in der Zulas-
sungsverordnung zugunsten der bereits am Ort
praktizierenden Ärzte kann nicht bejaht werden.
Die Bindung an einen Vertragszahnarztsitz gibt
kein abgegrenztes Recht auf
Behandlung der im Umfeld
wohnenden Patienten. Die-
se besitzen das Recht auf
Wahl eines anderen, auch
weiter entfernt praktizieren-
den Arztes.
Eine Ausnahme hiervon
kann es nach Meinung des
LSG nur in besonders gela-
gerten Fällen geben, also
wenn die Genehmigung zu-
mindest teilweise willkür-
lich oder mit einer gezielten
Be nachtei li gungs ab sicht
erteilt wurde. Dafür lagen
im entschiedenen Fall aber
keine Anhaltspunkte vor.
 Eine fehlerhafte Rechtsan-
wendung sei keine  Willkür. 

Konsequenz: Nur in sehr sel-
tenen Fällen wird es zulässig
sein, die einem anderen er-
teilte Zweigpraxisgenehmi-
gung anzufechten.

Verbesserung der Versorgung – oder nicht?
Entscheidendes Kriterium für die Genehmigung
einer Zweigpraxis ist – und das zeigt auch die
 Verwaltungspraxis – der Begriff der „Verbesse-
rung“ der Versorgung am Zweigpraxisort. Der
sehr weitgehenden Auffassung, eine Verbesse-
rung sei allein aufgrund der Tätigkeit eines wei-
teren Arztes zu bejahen, widerspricht das LSG
deutlich. Gleichzeitig betont es aber auch, dass
aufgrund der Absicht des Gesetzgebers, die Filial-
tätigkeit erleichtern zu wollen, der Begriff der
 Verbesserung, losgelöst von den Kriterien der Be-
darfsplanung, zu prüfen sei. Der Versorgungs-
grad in einem Planungsbereich insgesamt ist 
somit nicht von entscheidender Bedeutung. Liegt
allerdings eine rechnerische Überversorgung vor
– die früher noch eine zahnärztliche Zulassungs-
sperre zur Folge hatte – wird in der Regel keine

Ver besserung durch eine Zweigpraxistätigkeit an-
zunehmen sein.
Eine andere Bewertung ergibt sich nach Auffas-
sung des LSG dann, wenn die rechnerischen Fest-
stellungen zur Versorgung in greifbarem Wider-
spruch zur tatsächlichen Versorgungssituation
stehen. Das Gericht nennt hier strukturschwache

Bereiche mit Ärzten, die ih-
rem Sicherstellungsauftrag
nicht in vollem Umfang
nachkommen können oder
wollen. Das LSG spricht sich
also  dafür aus, die lokale Ver-
sorgungssituation – wie in
den zuvor genannten ver-
traglichen Vorschriften aus-
drücklich erwähnt – auch bei
einer Überversorgung im Pla-
nungsbereich zu prüfen, be-
vor eine Entscheidung ge -
troffen wird. Erst recht wird
dies dann gelten müssen,
wenn rechnerisch keine Über-
versorgung, sondern eine an-
nähernd „nor male“ Versor-
gungssituation vorliegt. Bei
einer fest ge stell ten Unterver-
sorgung kann regelmäßig
von einer Verbes serung der
Versorgung durch die Zweig-
praxistätigkeit aus ge gan gen
werden.

Also: Es ist in jedem Einzelfall
eine regionale Prüfung der Versorgungssituation
durchzuführen.

Wie läuft’s in Bayern?
Im Ergebnis bestätigt das noch nicht rechtskräf -
tige LSG-Urteil – das wie erwähnt im ärztlichen
Bereich erging – die aktuelle Verwaltungshand-
habung der KZVB. Mithilfe der jeweils betroffe-
nen Bezirksstelle wird die Versorgungssituation
am Zweigpraxisort analysiert und auf der Grund-
lage regionaler Daten eine Entscheidung getrof-
fen. Zusätzlich wird aber durch die stets ausge-
sprochene Befristung der Zweigpraxisgenehmi-
gung auch auf zukünftig niederlassungswillige
Zahnärzte Rücksicht genommen.

Andreas Mayer
stv. Justitiar

Rechtsabteilung KZVB
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Mehr Klarheit in Sachen Zweigpraxis bringt ein Urteil
des Landessozialgerichts. Ein entscheidendes Kriterium
ist demnach eine „Verbesserung der Versorgung” für
die Patienten am Ort der Zweigpraxis. 


